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§ 207 NO LBDG
Disziplinarerkenntnis

NO LBDG - NO Landes-Bedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Wenn eine mundliche Verhandlung durchgefiihrt wurde, hat die Disziplinarkommission bei der Beschlussfassung
Uber das Disziplinarerkenntnis nur auf das, was in der mindlichen Verhandlung vorgekommen ist sowie auf eine
allfallige Stellungnahme der jeweiligen Beschuldigten gemaf3 & 205 Abs. 13 Rucksicht zu nehmen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder auf Freispruch zu lauten und im Falle eines Schuldspruches,
sofern nicht nach & 177 Abs. 3 oder § 197 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien langstens innerhalb von drei Wochen
zuzustellen und der Dienstbehérde unverzuiglich zu Ubermitteln. Das Disziplinarerkenntnis wird mit der Zustellung der
schriftlichen Ausfertigung an die Parteien rechtswirksam.

(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind die andere Partei und die Dienstbehérde
unverziiglich davon in Kenntnis zu setzen. Beschwerdevorentscheidungen und Entscheidungen des NO
Landesverwaltungsgerichtes sind der Dienstbehorde zu Ubermitteln.

(5) Die Parteien und die Dienstbehdrde sind vom Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses unverziglich zu
verstandigen.

In Kraft seit 30.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/205
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/177
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/197
file:///

	§ 207 NÖ LBDG Disziplinarerkenntnis
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


